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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen
unrl Verfügungen

Nr 1) Ordnung für Theologische Prüfung.en 

vom 14. 4. 1970 

Gemäß § 20 (2) des Kircihengesetzes über d�e Aus: 
bild-ung der Pfarrer und Pastorinnen in det Ev. Ki'r
che der Union (Pfarreraru.shildungs:gesetzl vom 2. 12. 
1965 (Amtshlatt Greifsw.a.Jd 1967 S. 1) wir:d nach
stehende Ordnung für theolo·gische Prüfungen erlas
sen: 

l. Ordnung für di,e Erste Theolot,isdhe Prüfung

§ 1

Meldun.g und Zulassung 

(I) Die Melc1ung zur Ersten Theolo,gisdhen Prüfung
hat beim Prüfungsamt zu ·den von diesem j-eweils
festgesetzten Terminen zu erfolgen.
(2) Der Meldung sind außer 'dem ausgefüllten P,er
sonalhogen folgem:Le Unter1a.g,en hei7.luf�e!Il:
a) lha:nds,dhriftli,cher Lehenslauf, der Auskunft gehen

soll über ·die Lebensdaten, die ße1IeiHgunig a.m
kir.dhlichen Leben und widhti.ge Eindrüeke w�h
rend cles Studiums,

h) Geburtsurkunde,
c) Taufschein,
d) Besdheinigung üher _die Konfirmation bzw. Abend

mahlszulassung, 
e) Gesiund:heits:,,eugnis na,dh -einem vom Prüfurugsilllllt

festgelegten Muster. ·das von ein,em von der Kir
,che zu benennenden Vertrauens.arzt aus.gJest,ellt 
wird. Auf Anforderung des, Prüfu:nigsall!te& muß 

· außerdem das Zeugnis eines von ihm bestimmten
Fadharz.tes heigebmdht werden, 

f) Reifezeugnis.. Falls dieses- nur eine aHl?Jemeine
Erklärung über ·die Studienreife en11hält, S<Oll 'l'Udh
das letzte Sdhulzeu.gnis bzw. F.aiah,schulze.ugms
eingerei,dht werden.

g) Zeugnisse über Prüfungen in der hebräi<Schen,
,grie,chisdhen und lateinisdhen Spr,a,c'he, soweit
diese .nicht schon im ReifeZ'eu.gni.s naohgewi<esen
sind.

lh,) Ein amtlich begl.an.Ihi!gtes. chronolo.gischee V er
z.ei,c'hnis über die fo den einzelnen. Se mestem 
testierten Vorlesungen, Uhungien. und Seminare. 

i) Ein nach den theologischen· Disziplinen geordne
tes Verzeichnis über ·ehe be1egtien Y.orlesull!gen, 
t:Jhungen unid Seminare. 

k) Nachweis über die angef.ert�g�en Seminararbeiten
und i'hre BegutachruTIJg; gegehenen:falls auch ein .
Nachweis üher Preis� oder W etthewerbsa:ribeiten.

D Nachweis über die Teilnahme an Ubun,gen. zur 
Sprecherziehung. 

m) Gegebenenfalls ZeuigniSS<e über· Vorprüfull@ell. in
einzelnen theolo,gischen Fächern.

ni) Ein pfarramtliches Zeugnis . über die Beteiliigung 
arri kir.chlichen Lehen in einem vom Pfarramt 
ver,sehfos,senen Umschlag. 
Außerdem sind Zeugnisse über di-e MitwirkuDJg 
im Kinidergiott�di,enst, im kirchlichen Unterrieiht, 
bei ·der Jugendarbeit, in ,der Kirohenml]sik und 
in anderen kirchlichen Diensten ,erwünscht. 

o) Nachwei,s über di.akonische oder a:IIider,e kirch-
Hche Praktika. 

(3) Alle ziur Meldung v,erlan1gten Urkunden s,ind in
beglaubigter Abschrift einzureichen.
(4) Mit dler Mitteilung über die ZulasslUllig erihält der.
Kandidat a,uch ein Schreiben, , das die Bestimmung:en
der PrüfongßordnuI11g und weitere für die Prüfung
wi,chtige Hinweis,e enthält.
(5) Die Zulassung zur Prüfun:g kann vom Kon&isto
rium versagt ,odet rückgärt,gig l}em.acht werden. Dem
Kandidaten wird di,e Entsd:1ieiidiung mit s,chriftliaher
Begrünidiung mitgeteilt. Bei Einspruch 'entschetdtet diie
KirchenleitJUng.

§ 2
Zusarnmensetzunß 'der Prüfungskommission 

(1) Die PrüfungskommissiO'll. S<Oll a:us: mindeste� ·
sechs MitgHedern einischlleßlidh des Vonsi.trenidien be
stehen.
(2) In der mündlichen Prüfung müssien mindes,tens
·drei Mitglieder anwesend sein.
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(3) Bei der Schliußhesprnchung sollen mö·gliahst alle,
mindestens aber 6 Mitglieder der Prü:liun1g,skommis
s.ion anwesend eein.

(4) Bei Nachprüfungen in ,einzelnen Fächern müssein
mindestens drei Mitglieder -einschliießli.ch cl!es Vor·
sitz·enden anw,esend s,ei:n.

§ 3

Die schriftlichen Haus.arbeiten 

(1) Ziur häuslichen schriftlidhen Bearbeitung werden
d!em Kandidaten eine wis-senschaftli.chie Arheit. eine
Predigt ,und eine Katechese aufg,eg,eben.

(2) Die Themen für die schriftlkhen Arbeiten wer
den v,om TheoLogi-schen Prü:liungsamt ge,stdlt. Der 
Kandidat darf angeben, aus welcher Disziplin er 
ein Thema erhalten möchte. 
Dieser Wunsch ist zu hegründen. Das Prüfungsamt 
entscheidet, ob dem W,unsche stattg,eg,ehen wird. 

(3) Ziur Anfertigun;g der häuslichen Arbeiten dnd
dtem Kandidaten insges.amt ,drei Monate Zeit 7JU ge
währen.

(4) Die Themen werden dem Kandidat,en g,eg,en Quit
tung zugestellt. Di,e Bearbeitungsfrist beginnit mH
dem Tage der Zustellurng. Als Ahga1beta:g gilt das
Datum des Poststempels· ,oder, wenn d1e ArbeHen
direkt beim Prüfungsamt .abgeliefert werden, das
Datum der Quittung.

(5) Auf ein stichhaltig begründetes Gesuch hin kann
das Prüfungsamt die Frist für die Abg,abe der häus
lichen Arbeiten bis zu einem Monat oder um die
Dauer einer Erkrankung verlängern. Da-s Gesuch muß
rechtzeitig vor dem festgesetzt,en Abhef,e11Ungsit:ermin
vorHegen. Bei Erkrankun:g ist ein ärztliches Attest,
das den Zeitpunkt der Erkrankung tmdl die Dauer
der Arbeitsunfähigkeit feststellt, heizufüg,en.

(6) Werden die häuslichen Arbeit-en ohne ausrei
chende Entsch1Uldigung nicht fristgiemäß abgeliefert,
,so verfallen di,e Arbeiten.
Der Kandidat erhält ,andere Themen. Li,e:fert •eir auch 
die neuen Arbeiten o'h'Ille aUJsuefohende Entschuldi
gung nicht fristgemäß ab, so gilt die Prüfung als, 
nicht bestanden. 

(7) Die Arbeiten müssen getrennt .g,ehieftet srein und
sind mit der Schreibmas,chine .aJn7Jufertigen.

(8) Die wissenschaftHche Arheit soll ein,sdhHeßlich
Anmerkungen 40 Seiten nicht übers,chr,eite:n. Sie is,t
aiuf DIN A 4-Seiten zu je 36 bis 40 Zeilen zu
schreiben. Ein Vtertel jeder Seine ist als Raind ams.
zusparen. Predigt und Katechese ,s,ollelll bei glei
cher Satzanordnung höchstens je 25 Seiten umfas
sen.

(9) Am Schlillß jeder Arb�it hat der Kandidat zu
versichern, daß er 'die eini:,er,eichte Arbeit selbstän
dig verfaßt 1Und .andere als die an,geg,ehenen Hilfs.
mittel n1cht be111utzt hat. 

(10) Der Kandidat 'hat in Gegenwart eines, vom Prü
fungsamt Beauftr,agten ei'Ilen Gemeindego1t1esdi,e11st
z,u \halten.
Hierbei · soll die Prü:liungspredigt verwendet werc1en.
Der Beauftragte beri,chtet dem Prüfunigs,amt darrüber.

(11) Die Noten der s,chriffüchen Arbeiten müs.s,e
vor der mündHchen Prüfung vmliegen. ·

(12) Ist eine Arbeit mit „s,ehr g,ut" oder „un,genü
gend" bewertet worden, s,o ist eine Zweitbeurteilun
erforderl:tch.
Stimmt die Bemteilung der beiden Zensor,en n1ch 
überein und ist ein Einverneihmen unt,er diesen niich 
7Jll •erzielen, s•o ist die Entscheidung dur-ch den Vor 
sitz,enden oder seinen Vertr,et,er im Ra·hmen der ge 
giebenen Zensruren zu treff.en. 

§ 4
Klausur.en 

(1) Der Kandidat hat zwei Kla1usuren zu schreiben
bei denen Aufgaben aus den Fächern Altes Testa
ment, Neues Testament, Kü,cheng,eschidhte oder Sy
st•ematische Theo1ogie g,estellt werden. Eine Kla:usu
muß •eine Aufgabe aus den Fächern Altes T,es,ta
ment ,oder Neues, T.estament s,eim.
Das Fa,ch, in drem der Kandidat die wis,senschaft
liJchc Hausarbeit ges,chrieben ha,t, bleibt jeweils un
berücksichtigt.

(2) Die Klaiusruren in den biblischen Fächern sollei
-�ine Ubersetzung err.tha\ten. In de.n Klausuren de
Fächer Kir-chengeschichte 1Und Systematisic'he Theo
logi!e kann die Uhersetzllilng eines la1'eini,schen Tex
t,es, a,ufgegeben werden. Di,e Benutzung von Lexiki
ist gestattet.

(3) Zwei Themen werden jeweils ZlUr Auswahl ge
st<ellt.

(4) Di-e Klail!suren werden vor der mündlichen Prü
fung ,g�s,chrieben.

(5) Jede Klausur dauert drei Stunden. Di,es,e Fris
darf niicht ühers,chritten werden.
(6') § 3 Absatz 12 gilt -ent,sprechend. 

§ 5
Mündliche Prüfung 

(1) Bei der mündli,chen Prüfung werden folg,endt
Fä,cher geprüft:
a) Altes Testament
b� Neues Testament
c) Kirchen- und Dogme:n1geschidhte
d) Dogmatik
e) Ethik
f) Philosophie
g) Praktische Theol,ogie
h) Bibelkunde.

(2') Im einzelnen wird in diesen Fächern gefordert 
:w a) b) In den Fächern Altes Testament und Neue, 

Testament das Lesen und Ubers,etz,en de! 
ürtextes, Exegese, Kenntnis der Ein1eitungs
fragen, der Ges.chichte Israels und des neu 
testamenthchen Zei.talters 1Und der hibhs,cher 
Theologie. 

2iU c) In dem Fach Kirchen- ·und Dogmenges,chich· 
te ein Uberbli.ck über ihren �samten Ver 
la1uf und genauere Kenntniss•e in zwei Ge 
bieten. 
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ZJU d) e) In den Fächern Dogmatik und Htlhik Kennt
nis. der grundlegenden Probleme urnd Be
griffe, der wichtigsten :tlheo1oigisch,en Rich
tungen und ihres Zusammenhanges mit p'ht
losophis.chen StrölTilunge,p. 

ru f) In dem Fach Philosophie ein Oberblick über 
die Geschicht,e der Phi1osop'hie sowie d�e 
genauere Kenntnis dnes Abschnitt.es der an
tiken P!hiloS10phie oder eines Sys1Jementwur
fes der Philosiophiegeschi-chte seit Descar- · 
tes. 

ru g) In dem Fach Pr.aktische Theol,ogie ein Ober
blick über Aufgaben der Kirche und die 
aus ihnen erw.a,chsenden Probleme. 

zu h) In dem Fach Bibelkunde Kenntnis der An
ordrnung der biblischen Bücher und ihres 
Inhaltes. Außerdem wörtli,che Kenntnis von 
mindest,ens zwei Psalmen, zwei größer-en 
Stücken des Neuen Testaments und :wich
tigen Einzelstellen der Bibel i:n Luthert-ext. 

(3) Die Prüfungszeit soll für jeden Kandi,da,ten
• a) bei den Fächern mit DberserZJung j,e 20 M.in.

b) bei aen übrigen Fächern je 15 Min. 
betragen. 

(4) Ober die mündliche Prüfong jedes Kandidai-en
ist Protolroll zu führen, • das von dem Prüfenden
und dem Protokollanten zu unterschreiben· ist.

(5) Im Prot,okoll ist die Note fes,tzulhalten, die in
jedem einzelnen Fach im Anschl1Uß an diie Prüfung
festz'Usetzen ist.

§ 6
Rücktritt von der Prüfung 

(1) Ein Rücktritt von der Prüfung olhne Gene!bmi
gurug is,t nur bis zum Beginn der mündlichen Prü
fung statthaft.

(2) Bei ,ungenügenden Leistulllgen .im den schriftlichen
Arhei.ten soll der V:orsitzende des Prüfungsamtes
oder sein Vertreter dem Kandidaten vor. dem Be
ginn der mündlichen Prü:fu:rug dri'Illgend zum Rücktritt
raten.

(3) Als Rücktritt gilt auch das Fernbleiben des Kan
didaten von den Klausuren oder der mündlichen
Prüfung, ohne daß ausreichende Grün.de v,orlieigen.

(4) In den Fällen des Rü,cktriits :nach Absatz 1-3
gilt die Prüfulllg als nicht ahgel� und die Zulas
sung zur Prüfung bleibt bestehen, falls sich der 
Kandidat der nächsten für ihn festgesetzten Prüf.unig 
·,unterzielht.

(5) Wälhr,end der mündUchen Prüfong ka:n.n der Kan
didat spätestens na.ch 4 Einzel.prüfongen milt Zu
stimmung ,oder auf Rat des Vor.sitzenden zurücktre
ten. . Die Prüfung ,gilt dann als ,.:rocht abgeschlos
sen", wenn sich der Kall!didat der niächsten für ihn
festgesetzten mündlichen Prüfung unit,erzieht. Schrift
Hche Leistungen, die nicht mindest,e;rus mi!t „ausrei
chend" bewertet wmden sind, · und die gesamte
mündliche Prüfung müssen wiederholt werden.

(6,) Tritt der Kandidat während der mün,cl:lichen Prü
fung ohne Genehmigung des V,orsitzenden zurück, 
so gilt die Prüfung als „nicht bestanden". 
(7) Bei zweimalig.em Rücktritt, auch wenn er mit
Gene'hmigung oder auf Rat des V,orsitzenden er
folgt ist, gilt die Prüfung als „nich1 bestanden".

§ 7
Ausschluß von · der Prüfung 

(1) Die Prüfung wird als nicht bestanden erklärt,
wenn der Kandidat benutzte Hilfsmilttel in Täu
schungsabsicht niclit angibt, uner1auhte Hilfsmittel
benutzt oder s,onst in irgendeiner W,eiis,e zu täuschen
versucht.

(2) Eine viorläufige Entscheidung trifft der Vorsit
zende des Prüfungsamtes oder sein V,ert:t1eter. Diie
endgültige Entscheidung trifft die Prüfongskommis
sfon.
Der Kandidat kann gegen diese Entscheidunig beim 
Konsistorium Einspruch erheben. Dies entJscheidet 
endgültig. 

(3) Die Prüfungskommission bestimmt, wann Sli.ch der
Kandidat erneut zur Prüfung melden darf.

§ 8
Be.urteilungsverf ahrien 

(1) Im Anschluß an die mündliche Prüfung ent
s,cheidet die Prüfungsk,ommtssion über das, Ges,amt
ergebnis der Prüfung.
(2) Die Prüfungskommission entscheidet in Zweif,e1s
fällen durch Abstimmung. Bei Stimmerngleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsit!llenden.
(3) · Ober die Verhandlungen ist eine Niederschrift
anzufertigen, in der die Bewertung der schriftHchen
Arbeiten, der mündlichen Prüfung in den ei:n21elnen
Fächern sowie das Ge&amtergehnis und sonstigen
Entscheidungen der Prüfungskommission entlhalten
sein müssen. Sie ist vom Vorsitzenden der Prü
fungskornmisston und s,einem Vertreter zu unter
schreiben.

. (4) Zur Beurteilung der Einzelleistunigen in der schirift
Hchen und der mündHchen Prüfung werden 'fo1g,en
de Noten festgesetzt: 

1 = sehr gut
1-2 = recht gut

2 ==; gut
2-3 ;= im ganzen ,gut

3 � befriedigend
4 = aus,reichend
5 = ungenügend

(5) Zur Beurteilung des Gesamte:t1giebniiss,es werden
folgende Noten festgesetzt:

1 sehr gut bestanden 
1-2 = recht gut bestanden

2 = gut bestanden
2-3 = im ganzen ,g�t bestanden

3 = befriedigend bestanden
4 = bestanden
5 = nicht bestanden
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(6) In dem Zeugnis über die Prüfong sind die No
ten in den Einzel-Prüfungen und das Gesamter,geb-
nis festzu'haJt.en. Dem Kandidaten soll Gele�enlheiit
gegeben werden, sich über dte Beurt,eilung sieiner
schriftlichen Arbeiten ausfiio'hrlic'her zu unterridrten.

§ 9
Gesamtergebnis 

(1) Die Prüfung ist bestanden, wenn alle ErgebniS.S:e
der schriftlichen Arbeiten• und· mündlichen Prüfun
gen mindestens „ausreichend" sind.
(2) Eine ungenügende Note kann dur.ch andere „be
friedigend" bewertete Leisitulllgen i'Illlllerhalb des glei
chen Faches ausgegUo'hen · werden.
(3) Wird die wissenschaftUche Hausarbeit mit der
Note „ungenügend'.' beurteilt, .sio isit dte Arbeit zu
wieder.holen. Ergiht eine :zJw,e'ite wissenschaftliche
Hausarbeit wiederum die Note „ungenügend", _810
gilt die Prüfurng als „nicht bestanden".
(4) Kann die Note „ungenügend" in eiJnem oder zwei
Fächern nicht aus,gegUchen werden, so gilt die Prü
fung als „nicht abgeschlossen". In den betreffon
d,en Fächern muß eine Nachprüfung ·stattfinden.
(5) Bei der Feststellung des Gesamtergebni61Se8 soll
auch der Gesamteindruck von der Leistung des,Kan
didaten berücksichtigt werden.

§ 10
Naohprüfung 

(1) Eine Nachprüfung soll frühestens 3 Monate, 
spätestens 6 Monate nach der voDangega'lllgenen Prü
fung stattfinden. 
(2) Sie umfaßt in der Regel eine K1ausur und eine
mündli.che Prüfung in dem jeweiligen Fach, jedodh
in Bibelkunde und Philosophie nur eine mündli.che
Prüfung.
(3) Bei der Na,chprüfung werden die err,eichten No
ten mit dem Vermerk „Wiederholungsprüfung" v,e-r
sehen.
(4) Besteht der Kandidat au.eh die Nachprüfung nicht,
so entscheidet die Prüfungskommi,sision darüber, oh
die ganze Prüfung als „nicht bestianden" ·erklärt wird
oder oh der Kandidat die Nachprüfung noch einmal
Wiederlholen darf.

§ 11
Wiederholung der ganzen Prüfung 

(I') Den Termin für die Wiederholung ,ei11Jer nicht
bestandenen Prüfung, die nicht früher als, ein halbes 
Jahr und nicht später als zwei J.a1hr•e nach der vor
angegangenen Prüfung Hegen soll (vgl. § 6 Abs. 5 
Pfarr:erausbildungsgesetz), bestimmt cLais PrüfungBRmit. 
(2) Bei häuslichen schriftli-ohen Arbeit1l'Il, di,e min
destens di,e Note „ausreichend" erhaltien. !haben, kann
das Prüfungsamt v:on einer. Wtedezlholung absehen.
(3) Sonst gelten für die Wiedei:lholurtg der Prüfung
alle für die Erst.e Thoo1ogische Prüfung �etroffeneu
Bestimmungen.

-§ 12
Prüfung in den Fädhern Bibelkund.e un,d Philosophie 

nac'h § 5 Pfarr.erausbildungsl!Jesetz 

(1) Die Meldung für ,eine vorausgenommene Prüfung
in d1:n Fächern Bibelkun'de und P-hilosophie ist an
das Prüfungsamt der zuständigen GHedkirche zu
richten.
(2) Die Meldung soll möglichst schon nach dem
ersten, spätestens aber bis .zum Ende des vierten
sprachfreien Semesters erfo,lg,en.
(3) Der Meldung sind die erforderlichen P,e:rsonal
ang,ahen und ein,e kurze Darstellung des St1.1;dien
ganges heizufüg,en.
(4) Mit der Zulassung zu 'diesen Prüfungen ist die
ZuJassung · zur Ersten Theolo..siscb.en Prüfung ,10ch
nicht vollzogen.

(5) In dem Fach Bibelkunde wird im einzelnen g,e
prüft, Kenntnis der Anordnung der biblischen Bü
cher und ihres Inhalts.
Außerdem wörtliche Kenntnis, von mindestens 2 Psal
men, 2 größeren Stücken des Neuen Testaments und 
wichtigen Einzelstellen der Bibel im Lutti,ent,ext. 

(6) In dem Fach Philosophie wird im einz,elnen ge
prüft, Ein lJberblick über die Geschidhte der Phi
losophie sowie die genauer,e K.enntnis einies Abschnit
tes der antiken Philosophie qder eines Systement
wurfes, der Philosop'hieges,chichte s1eit Deis,cart,es.

(7) Wird die Prüfung nkht bestanden, so ka•nn sie
einmal wiederholt werden. Sonst muß s1e in der
Ersten Theologischen Prüfung nachgeholt werden.

(8) Wer eine solche Prüfun:g · hestanden hat, wird in
der Ersten Theologischen Prüfung in dem betr-eff.en
den Fach (den betreffenden Fächern,) :rüdht m�hr
geprüft. Die erzielten Noten w,erden in das Zeugnis
über die Erste Theologische Prüfung übernommen.

§ 13
Kolloquium 

nach § 6 Abs. 8 des Pf .arr€rausbildungsg,esetzes 

(1) Ein, Kandidat, der eine Abschlußprüfung a,n einer
evangelisch-theologischen Fakultät abigele� hat, kann
di.e Aufnahme in den kirchJichen Vorbereitun.gsdi,enst
beantragen.. D�e Entscheidung· über diesen Antr-ag
wird von dem Ernebnis eines Kolloq�iums, abhängiig
gemacht.
(2) Für das Kolloquium wird durch das Theolo-

• gische Prüfungsamt eine Kommissiion aus mindestens
3 Mitgliedern gebildet.
(3) Die Meldung zum Kolloqui:um erfolgt nach den
Bestimmun.gen für die Erste Theologische Prüfung
und zu einem vom Prü:f.ungsamt festgelegten T,ermin.
Außerdem müssen das Zeugnis der Abschlußprüfung
in Abschr.ift und die .dafür angefertigten schrift
lichen Arbeiten in einer Durchs.dhrift vorgelegt wer
den.
(4) Die Kommission für das �olloquium entscheidet
auf Grund der Unterlagen
a) oh der Kandidat zum Kolloquiium zugelassen wird,
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h) ob Fäaher gesondert zu prüfen s,iil!d, die in der
mündliahen Prüfung der Ahschlußprü:fung nk!ht
der Ordnung für die Erste Theologis,qhe Prüf1.1Illg
entsprechend berücksk'htigt worden. sind (z. B.
Bibelkunde, P'hilosop'hie, Kirchengeschicht,e),

. ti) welche so'hriftli.chen Arbeiten �egiehenenfalls zu-
sätzHe;h angefertigt werden müssien. 

(5) Eine Predigt ist in einem Gemeind,egottesdienst
in Anwesenheit ejnes Mitgliedes der Prüfungskom
mission oder eines vom Prüfungsamt Bea.uftm.gten zu
halten.
{6) Das Kolloquium umfaßt B1Uß-er -den v,on der Kom
mission festgeS'etzten Einzelfächern (vgl. Abs. 4 b) 
ein Sachgespräch, in dem festgestellt werden soll, 
ob der Kandidat geeignet ers,c;heint, in· den Vorbe
reitungsdienst der Kir.ehe aufgenommen zu werden. 
Dabei sollen biblische Texte in der Ursprache vor
gelegt und mehrere füeologis,c;he Hauptdis.ziplinien 
berücksichtigt werden. Das Saidhgesprädh sollte für 
jeden Kandidaten etw.a 45 Minuten dauern. 
(7) Ober den Verlauf des Kolloquiums wird ein Pro
tokoll angefertigt, in dem auch die Empfelhlunig der
Kommission über die Aufnahme in den V.orber.ei
tungsdienst enthalten ist.
(8) Erweist das Kolloquium, daß der -K.anrudat den
Voraussetzungen für eine Dbemalhme in den kirch
lichen Vorbereitungsdienst nicht voll e111tspddht, so
kann er sich frühestens nach einem Viiertelj.ilh.r er
neut zmn Kolloquium melden, Die Kommission kann
iihm die Erfüllung bestimmter · Aufgaben aiufedeg,en.
(9) Ein Ifolloquium, in dem der Kandtdat den, An
forderungen nkht entsprochen 'hat, kBIIlJI1 ohne Zu
stimmung der Kirchenleitung, bei der er es abgelegt 
hat, nicht bei einer anderen KirchenleitUJng wte,der
'holt werden. 

11. Ordnung für die Zw,eite Theologisohe Prüfung

§ 14
Meldung und iulassung 

{I) Die Meldung zur Zweiten Theolog�..hen Prüfung 
-hat beim Prüfungsamt gemäß § 17 des Ausbildungs
_gesetzes vom 2. 12. 1965 zu den vom Prüfungsamt
jeweils festgesetzt,en Termfn,en zu ,erfolgien.
(2) Der Meldung sind beizufügen,
,a) eine Ergänzung . des Lebensla:ufies seit der Erst,en

Theologischen Prüfung mit einem ausführlichen 
Berkht · über die fueologische Weit,erarbeit, dte
Erfahrungen und Erkennt1nisse während des Vor
bereitungsdienstes, 

b) das Diensttagebuch, oos der Kandidat während
des Vorbereitungsdienst&, zu fülhz,en. hat,

c) die Mitteilung, welche 'lebende F11emd.sprac'he g,e
lernt worden ist und in wekhem Grade siie be-
1herrscht wird,

d) ein ergänzendes Gesundlheitszeugnis von <liem vom
Prüfungsamt zu benennenden Vertrauensarzt,

e) gegebenenfalls die Agga.he, .aus w,e1cher fueol.:i
gischen Disziplin das Thema für die wi.saen
s-chaf tli.che Hausarbeit gewüns,cht wird.

(3) Die Zulassung zur Prüfung erfolgt auf: Grund
der eingerekhten Un,terlag,en und der Be\I'ichte, di-e
der Leiter des Gemeind,evikariats, dies K.aitieche:tischen
Praktikums und des Predig,erseminairs bzw. der Lei
ter einer Sonderausbildung über cliie Leistungien des
Kandidaten im Vorbereitungsdienst erstia,1Jt,et 'haben .

(4) Falls das Prüfungsamt die Absolvierung einzeln�r
mündlicher Prüfungen vor der mündlichen, Abs,chluß-

. prüfung zuläßt (vgl. § 18 Abs. 5), erfolgt eine :form
lose Meldung zu den vom Prüfungsamt festgesetzt,en
Terminen. Di,e daraufhin .a.usgesproc_hene Zulassung
gilt nur vorläufig und ers,etzt cliie in Abs,chnitt 1 und
2 geforderte Meldung nicht.

(5) Für die Zitlassung gilt im übrigen § l Abs. 4-5
der Ordnung für die En�t-e Theologische Prüfung ..

(6) Für die Ausarbeitung der schriftlichen Ar.beiten
und zLir V,orhereitung auf die mün,dli,che Prüfung
kann dem Kandidaten ei-n Studienurlaub gewährt
werden. Die Vikarsbezüge werden. in. dieser Zeit
weiter gezahlt.

§ 15
Zusammensetzung der Prüfungskommission 

Für die Zusammens,etzung der Prüfungskornmisston 
gilt § 2 der Bestimmungen für die Erste Thoologi-' 
sehe Prüfung. · 

§ 16
Die sdhriftlichen Haus.arb.eiten 

(1) Zur häuslichen schriffüc'hen Bel}.rbeitung · werden
dem Kandidaten eine wis,sensch.aftli.che Arbeit, 'eiine
Predigt und eine Kat,e-ches,e aufgieg,eben.,

(2) Die Themen für die schriftlichen Arbeit,en wer
den vom TheologiSchen Prüfungsamt• gestellt. Das
Thema der wissenschaftlichen Hausarbeit 1S10ll in der
Regel eine für die Kir-ehe g,egenwärtig wichtig,e Frage·
betreffen. Der Kandidat darf angehen, .aus w.el.cher
Disziplin er ein Thema erhalten möchte. Der Wunsch
ist zu begründen. Das Prüfungsamt entscheidet, ob
dem Wunsche stattgegeben wird.

(3) Zur Anferti-gung der hä'UsHchen Arbeiten sind
dem Kandidaten bis zu drei Monaten Zeit zu g,e
währen.

(4) Für die Zustellung, die Abgabe der Arbeiten, s,o
wie deren B.eurteilung gilt § 3 Absatz 4-9, ll�l2

• der Ordnung'. für die Erste 1'hoo1ogische Prüfung.

(5) Der Kandidat hat in Gegenwart ei:nes Mitgli,ed,es
des Prüfungsamtes einen Gemeindegottesdiensit und
eine Katechese zu hailten. Hierbei sollen· die Prü
fungsarbeiten verwendet w,erden.

(6) Eine von einer Theologischen Fakultät ang,enom-
. mene Promottonsarbeit ,oder eine .angenommene Ar
beit für die k.irchUche Qualifikationsprüfung kann
als lhäusli.che wissenschaftli.dhe Arbeit ,anerkannt wer-·
den. Entsprechendes gilt für während der Vika.riats,
und der Predigerseminarzeit ang,ef.ertigt,e größere the-
ologische Arbeiten.
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§ 17
Klaus.uren 

(1) Der Kandidat ihat 2 Klausuren Z'll schreiben, von
denen .die eine ein systematisch-praktisches und die
andere ein bihlisch-pr.aktisches Thema bcliandeln
soll.
(2) Zwei Themen werden j,eweils zur Auswahl ge
stellt.

- (3) Texte und Lexika können zur Verfügung gestellt
werden.
(4) Die· Klausuren werden vor der mündlichen Prü
fung geschrieben.
(5) Jede K{ausur da'Uert 3 Stunden. Diese Frist k.ann
verlängert werden, wenn im Rahmen der Klausur 

· eine Obersetzung gefordert wird.
(6) Für di� . Beurteilung der Klausuren gilt § 3 Abs.
12 der Bestimmung•en für die Erste Theologische Prü
fung.

§ 18
Mündlidhe Prüfung 

(1) In .der mündlichen Prüfung werden folgemdie Ge-
biete geprüft:
a:) Theologie des Alten Testaments und seine Bedeu

tung für die V erkündigun,g der KiTche 
b� Theologie des Neuen Testaments und seine Bedeu

tung für die Verkündigung der Kir.ehe 
c) Hauptström,ung,en ,der neu,eren Kircheng.eschichte

seit der Reformation in fürer Bedeutung für Ge
stalt und Aufgaben der Kirche (z. B. Geschi,dhte
der Theologie, der K<:,nfessiionien und der g;eist
Hchen Bewegungen innerhalb der Kirche, das Ver
hältnis der Kirche zu Strömungen der modernen
Geistesgeschichte), Grundzüge· der Heimatkirdhen
geschlchte.

' ' 

.

äJ Th1ec>logie der reformatorischen· Bekenntnisschrif
ten, Kenntnis uud Beurteilung dogmatisdher und
ethischer Fragen der Gegenwart.. 

e) Kirchliche Struktur,en und Dienste in Ein�elge
meinde, Kir,che und Okumene.

· f) Aufgabe und Gestaltung der Verkündigung, des
Gottesdienstes, der Amtshandlungen tmdlder kirch
lichen Kunst.· 

g) Die Unterweis.ungsaufgiabe der Gemeinde an Kin
dern, Jugendlichen und Erwachsenen U1Dter Be
rücksichtigung der all.gemeinen Pädagogik und
Psychologie.

h) Grundsätze, Mittel und Situationen seelsorg.2rli
chen Handelns; GeschWlhe und Aufgaben der
Diakonie.

i) Kenntnis der Kfrchenordnoog, Leben&Qll'dinu:ng, Ge
setzgebung und Verwaltung der Kirche sowie
Kenntnis wichtiger staaitHcher Gesetze und Ver-
ordnungen.

· · 

j) Kenntnis der Lutherbibel sowie des Kleinen Kate-
chismus und wichtiger Gesangbudhtlieder.

(2) In den fächern, die schon .. in .der Ersten Theolo
gischen Prüfung berücksichtigt worden sind, soll vor
allem die Fähigkeit des Kandiidiaten geprüft werden,

seine wissenschaftlichen Einsio'hten U/Illd praktischen 
Erfo'hrungen im Dienst der Kir.ehe in Verantwortung 
vor dem Worte Gottes anzuw,enden. 
(3) Die Prüfungszeit für jeden Kandidaten beträgt
bei den Fä,chern mit Obersetzung j,e 20 Minuten, bei
den übrigen Fächern je 10-15 Minuten.
(4) Die mündliche Prüfung in einzelnen Fäch•irn
kaIJJn .zu mehrere Fächer umfos,s,enden Gesprächsgän
gen zusammengefaßt werden, bei denen die einzel
nen Fächer ·aber ausr-ekhe·nd herücksidhtigt und ge
sondert beurteilt werden soll.eo.
(5) Die Fächer Homiletik und Liturgik, Katechetik
und Pädagogik, Seelsorgie und Diakonik können schon
im Anschlu� \11 die Ausbildung im Predigerseminar,
di·e Fächer Ki�chengesc!hichte und Kinchem,echt und
Kirchenverwaltung können im A!llschluß an das Ge
mieindevikariat geprüft werden. Werden diie Prüfun
gen in diesen Fächern bestanden., so werden diese
Fächer in der mündlichen Absclhlußprüfun,g nicht
melhr geprüft. Die erzielten Not,en werden in das
Zeugnis übernommen.
(6) Ober Protokoll und Noten für die Beurteilung
gilt § 5 Abs. 4-5 der Bestimmungen für die Erste
Theologische Prüfung.

§ 19
Prüfung v.on Prädikanten 

Ist der Kandidat längere Zeiit als Prädikant in einer 
Gemeinde täüg, so können ei:ne wissenschaftliche 
Konventsarbeit als, lhäusli.che Prüfungsarbeit und im 
Gemeindedienst ge'halten,e Pnedigten lIDd Ka.techesen 
als Examenspredigt und -k.atechese anerkannt w,er-

. den. 
Ist der mündlichen Prüfung eine Visitation im. der 
von dem Kandidaten betreuten Gemeinde vor.ausge
gangen, so gelten die im Visitaüonsigespriicih ermit
telten Kenntnisse und Fälhigke:üten des Kandidaten 
als, 'Teil der mündlichen Prüfung. A:1' der Visitation 
müssen mi<ndestens 2 Mitglieder .des Prüfungsamtes 
beteiligt sein. 

§ 20
Rücktritt und AusschluD von d.er Prüfung 

Es gelten § 6 Abs. 1-7 und § 7 Abs. 1-3 der Ord
nung für di,e Erste Theologische Prüfung. 

§ 21
Beurteilungsverfahren 

Es, gilt § 8 Abs. 1-6 der Ordnung für die Erste 
Theol,ogische Prüfun,g. 

�)22 
Gesamtergebnis 

(1) Bei der Feststellung des Gesamtergiebnisses sollen
die Gutachten der Ausbil:dungsleiter im Vorher.ei
tungsdienst SIOWie der Eindruck, den der von dem

· Kandidaten g,e'haltene Go1ttesdi,enst und die Kateche
se g,emacht haben, berü.cksidhtigt werden. Außer
dem ,sollen seine theologische Erkenntnis u:n.d Ur
teilsfähigkeit gewürdigt werden.
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(2) Die Prüfung i,st bestanden, wen:n die wissen
schaftliche Haus.arheit, die· Predigt un:d die Kate
ches,e sowie die Leistung in j.edem der mündlichen
Prüfungsf�cher mindestens ausr.eic'hen:d ist.
(3) Eine· ungenügende Note kann dur,ch ander-e be
friedigend bewertete Leistungen innie:tihalb des glei
chen Faches, ausgegliidhen werden. 
(4) Wird eine der schriftlichen Hausarbeit:en mit
der Note „ungenügend" beurteilt, ·so ist dtese zu
wiederholen.
(5) Kann die Note „ungenügend" in einem oder zwei
Fäc'hem nic'ht ausgegli<c'hen werden, s,o gilt die Prü
fung als nicht abgeschl,ossen. In den betreff.enden
Fächern muß eine Nachprüfung stattfinden.
(6) Wenn in den Einzelnoten zweimal die Note „un
genügend" auftritt, so kann die Ges.amt1lJOte der 
Prüfung nur „bestanden" lauten, ,auch wenn eme 
ungenügende Note innerhalb des gleichen Faches 
ausgeglichen ist. 

§ 23
Die Nachprüfung 

(1) Eine Nachprüfung soll frü!hestens 3 Monate, spä
testens 6 Monate na,oh der vorangegangenen Prüfmg
stattfinden.
(2) Sie umfaßt die Fächer,• in denen sich eine unge
nügende Leistung, die ni,c.ht ausge,glichen, werden
.konnte, ergeben ihat und besteht, in der Regel aus
einer Klausur und einer mündli,chen Prüfung.
(3) Bei der Nachprüfung werden die erteiltien Noten
mil dem Vermerk „ Wiederholungsprüforig" verse
hen.
(4) Besteht der Kandidat au,ch die Nachprüfung nich1t.
so entscheidet die Prüfungsk,ommi.sis:ion darüber, oh
die Prüfung als „nicht bestanden" erklärt wird
oder ob der Kandidat die Nachprüfung noch einmal
wiedetholen· darf.

§ 24
Wiederholung der ganzen Prüfun,g 

Es gilt'§ 11 der Bestimmungen für die. Erste Theo
logische Prüfung sinngemäß. 

§ 25
Schlußbestimmung 

Diese Ordnung tritt am 1. August 1970 in Kraft. 

Die Kirchenleitung 

dier Ev. Landeskirche Greif sw,ald 

L.S. D. K r  u m  m ach er
Bis,chof 

B. Hinweise auf staatl. Gesetze
und Verordnungen

C. Personalnaduiditen

Vor dem Theologischen Prüfungsamt beim Ev .Kon
siistorium in Greifswald 'hat .am 17. 6. 1970 der Kan- · 
didat der' Theologie 

Gerhard La bes, geb. am 18.1.1941 in Stettin 
die 2. theo1ogis,che Prüfung bestanden. 

Ordiniert 
Prediger Karl-Adolf S c  hu m an n am 10. 5. 1970 
in Ranzin · durc'h Bischof D. Dr. Krummaidher. 

Prediger Ulrk'h Na g e l. am 7. 6. 1970 in Moirgenitz 
durch Bischof D. Dr. Krummaoher. 

Berufen: 
Pastor Karl-Adolf Sc hu m a n  n in die Predigerstelle 
Ranzin, Kirc'henkreis Greifswald-Land, mit Wirrkung 
vom l. 4. 1970; eingeführt am 10: 5. 1970. 

Pastor Ulrich Nage 1 zum J. Mai 1970 in die Pre
digerstelle Morgenitz, Kir,c'himkreis Usedom; •einge
führt am 7. 6. 1970. 

D. Freie Stellen

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den kirmlimen Dienst

Nr. 2) Einige Ratschläge zum „Gespräch über 
die Bibel". 

(Nach Anregungen von Walter J. HoUeI11Weger,. Genf) 

Wir streben danach, in Gemeindekreisen zu einem 
wirklichen Gespräch über di,e Bibel zu kommen. Im 
Folgenden s·oll . versucht werden, ,einige IIlle1ihodisc.he 
Ratschläge für solch ein Gespräch zu g,eben und zu 
'helfen, Fehler zu vermeiden. 

· Bei einem Gespräch muß man einander sehen und
hören können. Geeignet .ist also •ein kl,eilllJerer Raum,
der einen normal,en Spredhton ,erlaubt, um.d iin dem
man' um einen Tisd1 !herum oder im Kreisie sitzt
(nicht hintereinander in Kirohemoonkeiru. Der Ge
sprächsleiter sitzt :mit .im Kreise. Sein;e Aufgabe i&t
ja ,ni,cht, von oh� herab (stehend) zu .dozieren, son
dern das von andern Gesagte zu t0rdnen, zusammen
zufassen und das Gespräch zu leiten.
Bei eirnem Gespräch über eilllen. Text müssen alle
den Text vor Augen haben. Da<zu können B,ibeln
mitgebracht oder ausgeteilt wer.den. Bs kann si.ch
aber audh empfehlen, verscltiiedlenie .Ubers.etrung,en
,oder . Parallelstel1en .auf besondeven. ZeH,eln auszu
teilen.
Der Gesprächsl�ter muß sich sehr gründlich vorbe�
reitet und '.den Text exegeti.sdh völlig erfaßt ha,ben.,
Dies bedeutet auf keinen Fall, daß ,er alLes zur Spra
,dhe bringen muß, er muß -es aber 'Nair.at ihaben.

p 
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Der Leiter giht eine kurze Einf ührunß in den T,ext 
(Historische Situation, Schilderung damaliiger Gehräu
-ohe und Sitten, Erklärung schwieriger Worte u. dgl.). 
Di,ese Einführung SIOllte 'nsur wenige MiDUtien iln An
spruch nehmen, im !höchsten Fall 10 Minuten. 

Das Gespräch wird ,dann mit e,i.ner Frage eröf fnst. 
Die Frage .muß .so klar sein, d,a:ß si,e keiner Erläu
terung bedarf. Erläuterungen ihelfon nicht, s,ondern 
verwirren. 

Der LeHer sammelt nun. cUe A.nt.wort,en,. dfe v,on den 
Teilnehmern. auf di,e g,es,telltie Fraige ��hen werden. 
Hierzu mindest·ens 10 Minuten Zeit lassen. Er no
tiert die v-erschiedeIJJen Beiträge, gruwteI>t und ordnet 
sie. Es kommt darauf ,tm„ das zu betoneni, was die 
Teilne!hmer am meisten !beschäftigt, Il!iicihit das, was 
er !haben möchte. 

Der Leiter ,schlägt riun vor, in weloher Reihenfolß,e 
die anJ?,.esprochenen G.(Jd.anken behandelt werden S1ol
len. Ist er wirklich auf die Gedaru.cen. der T,eilrueh
mer eingeg�ngeri, wird ,er . aµch deren Zustimmunig zu 
dem vorgeschlagenen. Programm finden. 

Diieses von dem Teilneihmerkteis gebilliJ?,te ProJ?,ramm 
i,s,t nun v,erbin.dlich und wird Punkt für PU:rnkt d:is
kut1ert. Der Leiter faßt n,a,oh j,edem Purukt das Er
gebni,s · kurz zusammen 'U!Ilod geht zum nä,cihsten Punkt 
üher. Es kann auch hi..er der •einz1elne· PU!Ilkt mit 

- einer Fra�e eingeleitiet w,erd1en. Es kalßlil auch der
Teilruehrri�r. der die Frage a:ufg,eworfon 'ha,ttie, um
eine kurze Erläuterung gebeten werden ..

Es ist die sohw�erige Aufgabe des. Lei1iera, nicht sich;
aber den Text immer wied,er als Gesprächspartner
z.ur Sprache zu bringen.

Der Leiter soll darauf achten, daß sich alle be.teili
gen. Die. Gesichter nach Zustilnmu'Il!g oder Ableh
ruung heobaclüen. Die Zurüokhalt,enicliein mtt Takt
und Humor zu Äußerungen hewegen. Manchmal
kommen von di,esen „Stummen" di,e bes·ten Beiträge.
Der Leiter muß ,es, vermeiden, steh mit einem Teil
nehmer in ,eine Debatte ,eimmlBJSs,en. Er hat dafür
zu . ·sorgen, daß die Teilndhmer mitei11a1IJ;der reden
und nicli.t in erste.r Linie mit ithm. (Rückfragen an
die Gruppe weiterg,eben un.d ni,oht gl,ei&i beantwor
ten.)

Entscheidend ist die richtig J?,est,ellt,e Fr.age bei der 
Eröffnung. Fragen,, die als Antwort „J,a" oder „Nein," 
erwart,en, können kein Gespräch eröffuen. Defin!i
tionsfragen werden nur von Leuten hea1ntwo11bet, die 
a:bstrakt formulieren können. füne Fr,a,ge, auf di-e 
der Leiter selber· ·eill!e ganz hestimmtie Allltwort er
wartet, ist keine echte Frage. A:u<ih Wi-ssiensfragen 
sind nicht ang,ebrach1. Di,e Fr.aige muß aufgrund des 
vorliegenclien Text,es Bezug !haben zu dem Erlebnis
kreis clier Gesprächsteilnehmer. 

Beispiele xu R�m. 12, l-8, 
Sind unser,e 'heutigen Gott,esdieD61te vernünftig? 
..: falsch, Antwort „Ja" oder „Nein". 
Was iBt ein v:ernünfti�r Gottesdi•enst? - falsch, 
Definitionsfrag,e. 
In welchem Teil des Römerbriefes befinden wir 
u.ns hier? - fal&C'h, Wi-ssemfrage.
Was ist n,aclJ. Ihrer Vorst-ellung „ein vernünfti
ger GottesdieIJJSt"'? 
Warum ist für Pa:ulw „ vernünftig" ood „Gottes
diem�t" kein Gegensatz? 
W ekhe !h,eutigen (kimhHdhen ,oder w,ehli,chenr} 
Beispi,ele fallen llhnen cin, diie füe aJis „v.emünf
J;igen GottesdieIJJSt" be:.}eichnen wµrden? 
Bei der letzt,en Fra�•e kann man. da:nn weiter 
fragen: 
,,.Warum?" Man kann auch v,o:11s,cih1agen, ,.Ver
gleichen Sie Thre Gesjoh1J.Sp'llnkt,e mit denen des 
Apostel .Paulus in di,es,em Text." 

Sol-eh .,,Gespräch über die Bihel" wird nidht immer 
voll gelingen, es wird man.ehe Bntfäusoh.UJ1g gehen. 
Vi,eUekht wird ·die Entfäuscli:un,g aher mehr bei dem 
Leiter Hegen als bei den Teiloohrruem des, Gesprä
ches. Sie könnten selbst von einem „mißl'Uil�en,en 
Gespräch" me'hr mit nach Hause neh,rnen als von 
einer üblichen dozierten. Bihelsitrunde. 

· Wir 'haben viel lernen müssen„ bis wir eine gute
Predigt halten konnten, ·im:d lernen n:ie aJUJS. Sollt�
das, .,Gespräch über 'die Bibel" n1oht dieselbe Mühe
wert ;s,ein?

W. K. 
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